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TEIL I PROSPEKT 

Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen In-
formationen für die Anlegerinnen und Anleger und der letzte Jahres- 
bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht veröf-
fentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Anteilen der Teil-
vermögen. 
Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, in den we-
sentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger oder im 
Fondsvertrag enthalten sind. 

1 Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die 
Teilvermögen 

1.1 Allgemeine Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den 
Teilvermögen 

EFG Life Invest ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizeri-
schen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» ge-
mäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. 
Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist: 

– «40» 

Der Name weist auf den Mittelwert der zulässigen Bandbreiten der 
prozentualen Aktienanteile des Teilvermögens hin, wobei allfällige 
Immobilienfondsanteile bei der Bandbreite der prozentualen Aktien-
anteile nicht mitberücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Auswahl der Anlagen eines Teilvermögens beach-
tet die Fondsleitung die jeweils für Finanzanlagen von Vorsorgeein-
richtungen geltenden Anlagevorschriften gemäss Art. 53 sowie Art. 
56a Ziff. 1 bis 4, 6 und 7 der Verordnung über die berufliche Alters-
, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Vorbehalten blei-
ben die zwingenden Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzge-
bung und die Bestimmungen dieses Fondsvertrags, die den weni-
ger einschränkenden Bestimmungen des BVV2 stets vorgehen. Al-
lerdings sind die Teilvermögen überwiegend als Teilanlage für die 
Anlage von Vorsorgegeldern ausgestaltet. Die Einhaltung der Anla-
gebeschränkungen, die die Gesamtheit der Anlage einer Vorsorge-
einrichtung betrifft, ist damit nicht auf der Ebene der einzelnen Teil-
vermögen, sondern durch die Vorsorgeeinrichtung im Rahmen ihrer 
Asset Allokation umzusetzen. Die Teilvermögen können unter an-
derem im Rahmen von fondsgebundenen Lebensversicherungen 
und Vorsorgekonten der Säule 3a eingesetzt werden. Die Bestim-
mungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern die-
jenigen des BVG und seiner Ausführungsverordnungen (BVV 2) 
nicht strenger sind. 

Der Fondsvertrag wurde von UBS Fund Management (Switzerland) 
AG als ehemalige Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung von 
der EFG Bank AG (ehemals BSI SA) als Depotbank der Eidgenös-
sischen Finanzmarktaufsicht unterbreitet und von dieser erstmals 
2010 genehmigt. Per 1. Januar 2013 fand ein Fondsleitungswech-
sel gemäss Art. 34 KAG statt. Die neue Fondsleitung ist die Fortuna 
Investment AG, Adliswil. 

Die Teilvermögen basieren auf einem Kollektivanlagevertrag 
(Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anle-
ger1 nach Massgabe der von ihm erworbenen Anteile am entspre-
chenden Teilvermögen zu beteiligen und dieses gemäss den Best-
immungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eige-
nen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe 
der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am 
Fondsvertrag teil. 

Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teil-
vermögens berechtigt, an dem er beteiligt ist. Für die auf ein einzel-
nes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das be-
treffende Teilvermögen. 

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zu-
stimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu 
schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.  

                                                 
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzie-

rung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätz-

lich für beide Geschlechter. 

Es bestehen zurzeit folgende Anteilsklassen:  

a) Anteile der Anteilsklasse «A» werden sämtlichen Anlegern an-
geboten. 

b) Anteile der Anteilsklasse «R» werden Anlegern angeboten, die 
ihre Anteile über Freizügigkeits- und Vorsorgestiftungen, wel-
che mit der EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano, 
einen Vertrag über den Vertrieb gemäss den Richtlinien für den 
Fondsvertrieb der Swiss Funds & Asset Management Associa-
tion (SFAMA) abgeschlossen haben, zeichnen. 

Die Anteilsklasse «R» unterscheidet sich von der Anteilsklasse «A» 
durch den unterschiedlichen Anlegerkreis und die niedrigere Ver-
waltungskommission (§ 19 Ziff. 1). 

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Ent-
sprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteils-
klasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, 
auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse be-
lastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt. 

1.2 Anlageziel, Anlagepolitik, Sicherheitenstrategie und Anla-
gebeschränkungen der Teilvermögen 

Detaillierte Angaben zur Anlagepolitik und deren Beschränkungen, 
der zulässigen Anlagetechniken und -instrumente (insbesondere 
derivative Finanzinstrumente sowie deren Umfang) sind aus dem 
Fondsvertrag (vgl. Teil II, §§ 7–15) ersichtlich.  

1.2.1 Anlageziel des Teilvermögens EFG Life Invest 40 

Das Anlageziel von EFG Life Invest 40 besteht hauptsächlich darin, 
mittels einer ausgewogenen Risikostrategie durch Anlagen in an-
dere Fonds eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Teilver-
mögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen ge-
mäss BVV2 ein.  

1.2.2    Anlagepolitik des Teilvermögens EFG Life Invest 40 

Die Anlagepolitik dieses Teilvermögens lautet wie folgt:  

Durch eine geeignete Auswahl der Zielfonds entspricht das Gesam-
trisiko des Teilvermögens einem diversifizierten Anlagestrategie-
portfolio mit einem durchschnittlichen Aktienanteil, welcher der Zahl 
im Namen des Teilvermögens entspricht.  

Dieses Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, 
mindestens 51% seines Vermögens in Anteile an anderen kol-
lektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) der Kategorie «Effektenfonds» 
und «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» oder Anteile von Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), die 
den Richtlinien 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 (UCITS I) 
bzw. 2001/107/EG resp. 2001/108/EG vom 21. Januar 2002 (UCITS 
III) entsprechen, sowie Anteile von Organismen für gemeinsame 
Anlagen (OGA), welche zum öffentlichen Vertrieb in und von der 
Schweiz aus gemäss Art. 119 ff. KAG zugelassen sind oder diese 
Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen sind 
und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen 
gleichwertigen Aufsicht unterstehen und die internationale Amtshilfe 
gewährleistet ist. Die Fondsleitung kann dabei auch in Anteile an 
anderen kollektiven Kapitalanlagen, die übrigen Fonds für traditio-
nelle Anlagen, übrigen Fonds für alternative Anlagen oder Immobi-
lienfonds entsprechen, investieren (bei gleichwertiger Aufsicht). 

Bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens können in Antei-
len desselben Zielfonds investiert werden. 

Dabei unterliegen die Anlagen den normalen Marktschwankungen 
und den titelspezifischen Risiken, hervorgerufen durch die jeweili-
gen Selektionsentscheide des Vermögensverwalters. Mit einer In-
vestition bis zu 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen 
desselben Zielfonds kann bereits auf Stufe Zielfonds durch eine ge-
eignete Diversifikation eine ausgewogene Risikoverteilung erzielt 
werden. Die Situation, dass das Teilvermögen bis zu 30% in Antei-
len desselben Zielfonds investiert, kann eintreten falls einerseits auf 
Stufe Asset Allokation eine bestimmte Anlageklasse stark überge-
wichtet wird und andererseits diese Anlageklasse mittels Investitio-
nen in einen einzigen Zielfonds umgesetzt wird.  
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Durch eine geeignete Diversifikation auf Stufe Anlageklasse und 
Fondsmanager wird eine ausgewogene Risikoverteilung erzielt.  

1.2.3    Sicherheitenstrategie 

Sicherheitenstrategie im Rahmen von Effektenleihgeschäften 
oder Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten: 

Die Fondsleitung vereinbart bei der Effektenleihe mit dem Borger 
oder Vermittler, dass dieser zwecks Sicherstellung des Rückerstat-
tungsanspruches zugunsten der Fondsleitung Sicherheiten nach 
Massgabe von Art. 51 KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigentum 
überträgt. Der Wert der Sicherheiten muss angemessen sein und 
jederzeit mindestens 100% des Verkehrswerts der ausgeliehenen 
Effekten betragen. Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe 
Bonität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegen-
partei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen 
oder davon abhängigen Gesellschaft begeben sein.  

Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten dürfen im Rahmen eines 
OTC-Geschäfts nur Sicherheiten entgegennehmen, welche die An-
forderungen gemäss Art. 51 KKV-FINMA erfüllen. Der Emittent der 
Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und die Sicherhei-
ten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Konzern 
der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft 
begeben sein.  

Als Sicherheiten sind folgende Arten zulässig: 

Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten 
Preis an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelt werden und mindestens börsen-
täglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte 
müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und An-
forderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere 
müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emit-
tenten angemessen diversifizieren, wobei eine angemessene Diver-
sifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von einem ein-
zelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% des 
Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen 
für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 
KKV. Weiter muss die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die Ver-
fügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Si-
cherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug 
der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen können. Die er-
haltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die 
erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei ei-
ner beaufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das 
Eigentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Dritt-
verwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist. Insgesamt gel-
ten mindestens folgende Anforderungen an Sicherheiten: 

- Liquide Mittel müssen auf eine frei konvertierbare Währung bzw. 
die Referenzwährung des Anlagefonds lauten.  

- Obligationen und Staatsanleihen, sofern sie an einer Börsen o-
der einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt ge-
handelt werden und der Emittent über eine hohe Bonität verfügt. 
Handelbare Schatzbriefe und Schatzanweisungen mit einer 
Staatsgarantie sind Staatsanleihen gleichgestellt, sofern der 
Staat über eine hohe Bonität verfügt.  

- Geldmarktfonds, sofern sie der SFAMA-Richtlinie oder der 
CESR Guideline für Geldmarktfonds entsprechen, eine tägliche 
Rückgabemöglichkeit gegeben ist und die Anlagen von hoher 
Qualität sind.  

- Aktien, sofern sie an einer Börsen oder einem anderen, dem 
Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, die über 
eine hohe Liquidität verfügen und Bestandteil eines massgeben-
den Indexes sind.  

In folgendem Umfang ist eine Besicherung erforderlich: 

Sämtliche Ausleihungen im 
Rahmen von Effektenleihge-
schäften sind vollumfänglich 
zu besichern, dabei hat der 
Wert der Sicherheiten mindes-
tens.100% des Verkehrswertes 
der ausgeliehenen Effekten zu 
betragen.  

Bei Geschäften mit OTC-Deri-
vaten hat der Wert der ausge-
tauschten Sicherheiten dau-
ernd mindestens dem aktuellen 
Wiederbeschaffungswert der 
ausstehenden OTC-Derivate 
zu entsprechen.  

Sowohl bei Effektenleihgeschäften wie auch bei Geschäften mit 
OTC-Derivaten können zudem bestimmte Kategorien von Sicher-
heiten mit einem Abschlag (Sicherheitsmarge) bewertet werden. 
Diese Sicherheitsmarge richtet sich nach der voraussichtlichen Li-
quidierbarkeit der Sicherheit sowie der Bonität des Emittenten 

Die Sicherheitsmargen werden wie folgt festgelegt: 

Es gelten folgende 
Mindestabschläge 
(%-Abzug vom 
Marktwert): 

Zur Besicherung von 
Ausleihungen im Rah-
men von Effektenleih-
geschäften: 

Zur Besicherung 
bei Geschäften 
mit OTC-Deriva-
ten: 

Flüssige Mittel, wel-
che gemäss den 
obenstehenden Vo-
raussetzungen als 
Sicherheiten zuläs-
sig sind: 

5% 0% 

Obligationen, welche 
gemäss den oben-
stehenden Voraus-
setzungen als Si-
cherheiten zulässig 
sind: 

bei einem 
Rating von 
AAA bis A-: 

5% 

bei einem 
Rating von 
BBB+ bis 
BBB-: 

7% 

5% 

Kollektive Kapitalan-
lagen und Organis-
men für gemein-
same Anlagen in 
Wertpapiere 
(OGAW), welche ge-
mäss den obenste-
henden Vorausset-
zungen als Sicher-
heiten zulässig sind: 

15% 10% 

Aktien, welche ge-
mäss den obenste-
henden Vorausset-
zungen als Sicher-
heiten zulässig sind: 

15% 
(nicht 

zulässig) 

Barsicherheiten können wie folgt und mit folgenden Risiken 
wieder angelegt werden: 

Sicherheiten dürfen nicht wieder angelegt werden, selbst wenn es 
sich um flüssige Mittel handelt. 

1.2.4     Die wesentlichen Risiken 

Die wesentlichen Risiken des Teilvermögens bestehen in: Die An-
lagen im Teilvermögen unterliegen normalen Marktschwankungen 
und anderen mit der Anlage in Wertpapieren verbundenen Risiken. 
Es gibt keine Garantien, dass es zu einem Wertzuwachs der Anla-
gen kommen wird. Sowohl Wert als auch Ertrag der Anlagen kön-
nen fallen oder steigen. Es besteht keine Garantie, dass das Anla-
geziel tatsächlich erreicht wird. Es besteht keine Gewähr, dass der 
Anleger einen bestimmten Ertrag erzielt und die Anteile zu einem 
bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. 

1.2.5 Anlagebeschränkungen der Teilvermögen 

Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate je höchstens 10% 
des Vermögens der Teilvermögen in Effekten und Geldmarktinstru-
menten desselben Emittenten anlegen.  

Die Fondsleitung darf höchstens 30% des Vermögens eines Teil-
vermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.  

Die Fondsleitung kann je bis zu 35% des Vermögens der Teilver-
mögen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emitten-
ten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen 
Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die 
Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, 
begeben oder garantiert werden. 

Als Emittenten bzw. Garanten sind zugelassen: 

Die Europäische Union (EU), Staaten der OECD, der Europarat, die 
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), 
die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Euro-
päische Investitionsbank, die Interamerikanische Entwicklungs-
bank, die Asiatische Entwicklungsbank und die Eurofima (Europäi-
sche Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial). 

1.2.6 Der Einsatz der Derivate 

Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Der Einsatz von Deriva-
ten darf jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen 
nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise 
zu einer Veränderung des Anlagecharakters der Teilvermögen füh-
ren. Bei der Risikomessung gelangt der Commitment-Ansatz II zur 
Anwendung, mit der Ausnahme, dass für diesen Umbrella-Fonds 
aufgrund der vorgehenden Bestimmungen des BVG und dessen 
Ausführungsverordnungen das Erzielen einer Hebelwirkung nicht 



 

EFG Life Invest 5/18 

erlaubt ist. 

Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur 
zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate 
nur zum Zwecke der Währungsabsicherung eingesetzt werden. 
Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt-, Zins- und Kreditrisi-
ken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken eindeutig be-
stimmbar und messbar sind. 

Es dürfen nur Derivat-Grundformen eingesetzt werden, d.h. Call- o-
der Put-Optionen, Credit-Default Swaps (CDS), Swaps und Termin-
geschäfte (Futures und Forwards), wie sie im Fondsvertrag näher 
beschrieben sind (vgl. § 12), sofern deren Basiswerte gemäss An-
lagepolitik als Anlage zulässig sind. Die Derivate können an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen ste-
henden Markt gehandelt oder OTC (over-the-counter) abgeschlos-
sen sein. Derivate unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegen-
parteirisiko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpflich-
tungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen 
Schaden verursacht.  

Neben Credit Default Swaps (CDS) dürfen auch alle anderen Arten 
von Kreditderivaten (z.B. Total Return Swaps [TRS], Credit Spread 
Options [CSO], Credit Linked Notes [CLN]) erworben werden, mit 
welchen Kreditrisiken auf Drittparteien, sog. Risikokäufer übertra-
gen werden. Die Risikokäufer werden dafür mit einer Prämie ent-
schädigt. Die Höhe dieser Prämie hängt u.a. von der Wahrschein-
lichkeit des Schadenseintritts und der maximalen Höhe des Scha-
dens ab; beide Faktoren sind in der Regel schwer zu bewerten, was 
das mit Kreditderivaten verbundene Risiko erhöht. Die Teilvermö-
gen können sowohl als Risikoverkäufer wie auch als Risikokäufer 
auftreten. 

Der Einsatz von Derivaten darf keine Hebelwirkung (sog. Leverage) 
auf das Vermögen eines Teilvermögens ausüben beziehungsweise 
einem Leerverkauf entsprechen. 

Mit Bezug auf die indirekten Anlagen über Derivate wird darauf hin-
gewiesen, dass bei solchen Anlagen eine Risikokumulation eintre-
ten kann. Zum Marktrisiko des Basiswertes tritt das Risiko des Emit-
tenten des Derivates. Besondere Bedeutung kann diese Risikoku-
mulation bei der systematischen Verwendung von Derivaten auf 
Marktindizes anstelle eines breit gestreuten Portfolios von Direktan-
lagen zukommen. 

1.3 Die Fund of Funds Struktur 

Dadurch, dass die einzelnen Teilvermögen überwiegend in andere 
kollektive Kapitalanlagen investieren und lediglich im beschränkten 
Umfang Direktanlagen tätigen, gilt EFG Life Invest als Fund of 
Funds. 

Diese besondere Struktur von EFG Life Invest weist insbesondere 
folgende Vorteile gegenüber direkt investierenden Fonds auf: 

– Dank der Investition in wenige schon bestehende Anteile anderer 
kollektiver Kapitalanlagen mit grossem Vermögen ist es möglich, 
ein den Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Al-
ters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVG) und dessen 
Ausführungsverordnungen entsprechendes Anlagevehikel kos-
tengünstiger anzubieten, als dies mit einem neu aufzulegenden 
direktinvestierenden Fonds mit kleinerem Vermögen möglich 
wäre. 

– Auch bei einer direkten Investition der verfügbaren Mittel des An-
legers in Anteile bestehender kollektiver Kapitalanlagen müssen 
die verschiedenen kollektiven Kapitalanlagen in einem sogenann-
ten Managed Portfolio zusammengefasst werden, um die Vor-
schriften von BVG sowie dessen Verordnungen einhalten zu kön-
nen. Im Unterschied zum Managed Portfolio ermöglicht eine Fund 
of Funds Struktur, den Anlegern eine bestimmte Anzahl von An-
teilen an einer einzigen kollektiven Kapitalanlage mit einem einzi-
gen Nettoinventarwert zuzuweisen, was der Transparenz dient. 
Daneben ist die regelmässige Anpassung zur Einhaltung der er-
wähnten Vorschriften bei Managed Portfolios mit einem viel grös-
seren Verwaltungsaufwand verbunden, weil das Managed Portfo-
lio jedes Anlegers einzeln angepasst werden muss. Diesen Mehr-
aufwand hätten schliesslich die Anleger zu tragen. 

Der Nachteil einer Fund of Funds Struktur gegenüber direktinves-
tierenden Fonds ist insbesondere: 

– Bestimmte Vergütungen bzw. Nebenkosten und Aufwendungen 
können im Rahmen der Anlage in Anteile bestehender kollektiver 
Kapitalanlagen doppelt anfallen (zum Beispiel Provisionen der 
Depotbank und der zentralen Verwaltungsstelle, Verwaltungs-/ 

Beratungskommissionen und Ausgabe-/ Rücknahmekommissio-
nen der Zielfonds, in die investiert wurde). Diese Vergütungen 
bzw. Nebenkosten und Aufwendungen werden sowohl auf Ebene 
der Zielfonds als auch auf der Ebene des Fund of Funds selbst in 
Rechnung gestellt. 

 Zu den allgemeinen Vergütungen und Nebenkosten und den Ver-
gütungen und Nebenkosten bei einer Anlage in Anteile bestehen-
der kollektiver Kapitalanlagen wird im Abschnitt Vergütungen 
und Nebenkosten (Ziffer 5.3) detailliert Bezug genommen. 

1.4 Profil des typischen Anlegers  

Die Teilvermögen eignen sich für Anleger, welche die Anlagestrate-
gie ihres Vermögens nicht selbst umsetzen wollen, sondern diese 
an den Fondsmanager delegieren.  

1.5 Für die Teilvermögen relevante Steuervorschriften 

Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen besitzen in der Schweiz 
keine Rechtspersönlichkeit. Sie unterliegen weder einer Ertrags- 
noch einer Kapitalsteuer.  

Die in den Teilvermögen auf inländischen Erträgen abgezogene eid-
genössische Verrechnungssteuer kann von der Fondsleitung für 
das entsprechende Teilvermögen vollumfänglich zurückgefordert 
werden.  

Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen 
Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit mög-
lich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Dop-
pelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarungen 
für die Anleger mit Domizil in der Schweiz zurückgefordert.  

Der vom Anlagefonds zurückbehaltene und wieder angelegte Net-
toertrag unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quel-
lensteuer) von 35%. 

In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte 
Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. 
durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern. 

Im Ausland domizilierte Anleger können die Verrechnungssteuer 
nach dem allfällig zwischen der Schweiz und ihrem Domizilland be-
stehenden Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern. Bei feh-
lendem Abkommen besteht keine Rückforderungsmöglichkeit. 

Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausge-
schüttet oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile direkt 
oder indirekt hält, teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlstel-
lensteuer unterliegen. 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, Recht-
sprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. 

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen 
für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von 
Fondsanteilen bzw. Anteilen an Teilvermögen richten sich 
nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des 
Anlegers. Für diesbezügliche Auskünfte wenden sich Anleger 
an ihren Steuerberater. 

Der Anlagefonds hat folgenden Steuerstatus: 

Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersa-
chen (automatischer Informationsaustausch) 

Dieser Anlagefonds ist für die Zwecke des automatischen Informa-
tionsaustausches im Sinne des gemeinsamen Melde- und Sorg-
faltsstandard der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten 
(GMS) bei der Eidgenössichen Steuerverwaltung (ESTV) als mel-
dendes Finanzinstitut registriert. 

FATCA 

Der Anlagefonds ist bei den US-Steuerbehörden als Registered 
deemed Compliant Financial Institution gemäss Modell 2 IGA im 
Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code 
(Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezügli-
cher Erlasse, „FATCA“) angemeldet. 

2 Informationen über die Fondsleitung 

2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 

Die Fondsleitung ist die Fortuna Investment AG. Seit der Gründung 
im Jahre 1988 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in 
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Adliswil im Fondsgeschäft tätig.  

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt 
am 31. März 2018 CHF 1 Mio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien 
eingeteilt und zu 100% einbezahlt. Die Fortuna Investment AG ist 
eine 100%ige Tochtergesellschaft der Generali (Schweiz) Holding 
AG. 

Der Verwaltungsrat der Fortuna Investment AG setzt sich aus fol-
genden Personen zusammen: 

René Schmidli  
Mitglied der Geschäftsleitung der Generali Gruppe Schweiz, 
Chief Investment Officer der Generali Gruppe Schweiz 

Martha Böckenfeld 
Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates 

Ulrich Ostholt 
Chief Investment Officer Generali EMEA 

Die Geschäftsleitung besteht aus den Herren David Küttel (Ge-
schäftsführer, Head Legal & Compliance), Claudio Burkhard (stell-
vertretender Geschäftsführer) und Marc Engel (Mitglied der Ge-
schäftsleitung).  

Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 31. März 2018 insge-
samt 24 kollektive Kapitalanlagen, wobei sich die Summe der ver-
walteten Vermögen am 31. März 2018 auf CHF 7.8 Mia. belief. 

Weiter erbringt die Fondsleitung seit dem 18. Dezember 2007 sta-
tutengemäss insbesondere die folgenden Dienstleistungen: 

a) Vermögensverwaltung 

b) Anlageberatung 

c) Aufbewahrung und technische Verwaltung kollektiver Kapi-tal-
anlagen 

Adresse: Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 
8134 Adliswil 

Internet-Seite: www.fortunainvest.ch. 

2.2 Delegation der Anlageentscheide 

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die EFG Bank AG, 
Zürich, Zweigniederlassung Lugano, delegiert. Die EFG Bank AG 
unterliegt als solche in der Schweiz einer Aufsicht durch die Eidge-
nössische Finanzmarktaufsicht. Die genaue Ausführung des Auftra-
ges regelt ein zwischen der Fortuna Investment AG und der EFG 
Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano, abgeschlossener 
Vermögensverwaltungsvertrag. 

Die EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano, hat die An-
lageentscheide an die PATRIMONY 1873 SA, Lugano, weiterdele-
giert. Die PATRIMONY 1873 SA ist ein von der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht am 23. Juli 2012 bewilligter Effektenhändler. 
Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der EFG 
Bank AG und der PATRIMONY 1873 SA abgeschlossener Vermö-
gensverwaltungsvertrag. 

2.3 Delegation weiterer Teilaufgaben 

Folgende weitere Teilaufgaben sind an die UBS Fund Management 
(Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel, delegiert: Buchhal-
tung, Steuern, Berechnung von Vergütungen, NAV-Berechnung, 
Kursinformationen, Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen 
Anlagerichtlinien und Erstellen von Halbjahres- und Jahresberich-
ten. Die UBS Fund Management (Switzerland) AG ist als Fondslei-
tung von Wertschriften-, Spezial- und Immobilienfonds seit ihrer 
Gründung im Jahre 1959 im Fondsgeschäft tätig und bietet Dienst-
leistungen im administrativen Bereich für Kollektivanlagen an. 

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der 
Fondsleitung Fortuna Investment AG und der UBS Fund Manage-
ment (Switzerland) AG abgeschlossener Vertrag. 

2.4 Ausübung von Mitgliedschaft- und Gläubigerrechten 

Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Teilver-
mögen verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unab-
hängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger aus. Die Anle-
ger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die 
Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte. 

Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freige-
stellt, die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber auszuüben o-
der die Ausübung an die Depotbank oder Dritte zu delegieren. 

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger 
nachhaltig tangieren könnten, wie namentlich bei der Ausübung von 
Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondsleitung als 

Aktionärin oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahe-
stehender juristischer Personen zustehen, übt die Fondsleitung das 
Stimmrecht selber aus oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie 
darf sich dabei auf Informationen abstützen, die sie von der Depot-
bank, dem Portfolio Manager, der Gesellschaft oder von Stimm-
rechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder aus der Presse er-
fährt. 

Der Fondsleitung ist es freigestellt, auf die Ausübung der Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechte zu verzichten. 

3 Informationen über die Depotbank 

Depotbank ist die EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung 
Lugano, mit Hauptverwaltung in der Schweiz. 

Die EFG Bank AG wurde 1969 in Zürich gegründet und ist heute als 
Privatbank in der Schweiz und im Ausland tätig. Sie bietet umfas-
sende Bankdienstleistungen in der Vermögensverwaltung, der Ver-
mögensberatung und anderen Finanzbereichen für private und in-
stitutionelle Kunden an. Die EFG Bank AG gehört zur EFG Interna-
tional, einer Schweizer Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich. EFG 
International ist weltweit an 30 Standorten tätig. Ihre Aktien sind an 
der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Um mehr zu er-
fahren, besuchen Sie www.efginternational.com.   

Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- und Aus-
land mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen, so-
weit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für 
Finanzinstrumente darf die Übertragung nur an beaufsichtigte Dritt- 
oder Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die 
zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an 
beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie 
insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der 
Modalitäten des Anlageprodukts.. 

Die Dritt- und Sammelverwahrung bringt es mit sich, dass die 
Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Al-
lein-, sondern nur noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und 
Sammelverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, so dürften sie orga-
nisatorisch nicht den Anforderungen genügen, welche an Schwei-
zer Banken gestellt werden.  

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten 
Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Aus-
wahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebo-
tene Sorgfalt angewendet hat. 

Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als Reporting Model 
2 Foreign Financial Institution im Sinne der Sections 1471 – 1474 
des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance 
Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) angemeldet. 

 

4 Informationen über Dritte 

4.1 Zahlstellen 

Zahlstelle ist die EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung 
Lugano, Via Magatti 2, 6900 Lugano. 

4.2 Vertriebsträger 

Mit dem Vertrieb der Teilvermögen ist die EFG Bank AG, Zürich, 
Zweigniederlassung Lugano, beauftragt worden. 

4.3 Prüfgesellschaft 

Prüfgesellschaft ist die Ernst & Young AG, Zürich. 

5 Weitere Informationen 

5.1 Nützliche Hinweise 

EFG Life Invest 40 

Valorennummer Anteilsklasse A 11090616 

 Anteilsklasse R 11090622 

ISIN Anteilsklasse A CH0110906168 

 Anteilsklasse R CH0110906226 

Kotierung keine; Fondsanteile werden täglich 
ausgegeben und zurückgenommen. 

Rechnungsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 

Laufzeit unbeschränkt 

http://www.fortunainvest.ch/
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Rechnungseinheit Schweizer Franken (CHF) 

Anteile auf den Inhaber lautend; die Anteile 
werden nicht verbrieft, sondern nur 
buchmässig geführt.  

Verwendung der Erträge Thesaurierung  

5.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
der Teilvermögen 

Anteile der Teilvermögen werden an jedem Bankwerktag (Montag 
bis Freitag) ausgegeben oder zurückgenommen. Keine Ausgabe 
und Rücknahme findet an schweizerischen Feiertagen (Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten, Neujahr, Nationalfeiertag etc.) statt sowie 
an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlagelän-
der eines Teilvermögens geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der 
Anlagen des Teilvermögens nicht adäquat bewertet werden können 
oder wenn ausserordentliche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 4 
des Fondsvertrages vorliegen.  

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 15.00 Uhr 
an einem Bankwerktag (Auftragstag) bei der Depotbank erfasst wor-
den sind (Cut-off-Zeit), werden am nächsten Bankwerktag (Bewer-
tungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Nettoin-
ventarwertes abgewickelt. Für bei Vertriebsträgern im In- und Aus-
land platzierte Anträge können zur Sicherstellung der rechtzeitigen 
Weiterleitung an die Depotbank frühere Schlusszeiten zur Abgabe 
der Anträge gelten. Diese können beim jeweiligen Vertriebsträger in 
Erfahrung gebracht werden. Der zur Abrechnung gelangende Net-
toinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch 
nicht bekannt (Forward-Pricing). Er wird am Bewertungstag auf-
grund der Schlusskurse des Auftragstages oder, wenn diese nach 
Ansicht der Fondsleitung nicht den angemessenen Marktwert wie-
dergeben, zu den zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren 
Kursen berechnet. Erweist sich aufgrund besonderer Umstände 
eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regel als un-
durchführbar oder ungenau, ist die Fondsleitung berechtigt, andere 
allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzu-
wenden, um eine angemessene Bewertung des Vermögens der 
Teilvermögen zu erzielen. 

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermö-
gens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Ver-
kehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden 
Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermö-
gens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert 
durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entspre-
chenden Klasse. Er wird auf zwei Stellen hinter dem Komma gerun-
det. 

Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem am 
Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse, zu-
züglich der Ausgabekommission. Die Höhe der Ausgabekommis-
sion ist aus der nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich. 

Der Rücknahmepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem 
am Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse, 
abzüglich der Rücknahmekommission. Die Höhe der Rücknahme-
kommission ist aus der nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich. 

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkon-
forme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die einem Teil-
vermögen aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem 
Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der 
Anlagen erwachsen, werden dem Vermögen des entsprechenden 
Teilvermögens belastet. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf zwei Stellen hinter dem 
Komma gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils drei Bankarbeitstage 
nach dem Auftragstag (Valuta drei Bankarbeitstage). 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt.  

Es ist der Fondsleitung und der Depotbank im Rahmen ihrer Ver-
triebstätigkeit gestattet, Zeichnungen zurückzuweisen, sowie ge-
genüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Län-
dern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung 
von Anteilen zu untersagen oder zu begrenzen. 

5.3 Vergütungen und Nebenkosten 

5.3.1 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 
(Auszug aus § 18 des Fondsvertrags) 

a) «40» 

- Ausgabekommission zugunsten der De-
potbank in der Schweiz bei der Ausgabe 
von Anteilen der Anteilsklasse «A» höchstens 1,2% 

- Ausgabekommission zugunsten der De-
potbank in der Schweiz bei der Ausgabe 
von Anteilen der Anteilsklasse «R» höchstens 1,2% 

- Rücknahmekommission zugunsten der 
Depotbank in der Schweiz bei der Rück-
nahme von Anteilen der Anteilsklasse «A»
 keine 

- Rücknahmekommission zugunsten der 
Depotbank in der Schweiz bei der Rück-
nahme von Anteilen der Anteilsklasse «R»
 keine 

- Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen 
über einen Vertriebsträger im In- und Aus-
land 

- Ausgabekommission (insgesamt) höchstens 3% 

- Rücknahmekommission keine  

Bei der Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der Auf-
lösung des Anlagefonds können die Fondsleitung und die Depot-
bank eine Kommission von total 0.5% zulasten der Anleger erhe-
ben. Die Kommission wird zwischen der Fondsleitung und der De-
potbank hälftig aufgeteilt. 

5.3.2 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens 
der Teilvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags) 

Die Kommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Manage-
ment und gegebenenfalls für den Vertrieb des Anlagefonds wie 
auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrach-
ten Dienstleistungen wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, 
die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 auf-
geführten Aufgaben. 

max. pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung: 

a) «40» 

 Anteile der Anteilsklasse «A» 
max. Pauschale Verwaltungskom-
mission der Fondsleitung 2,00% p.a. 

 Anteile der Anteilsklasse «R» 
max. Pauschale Verwaltungskom-
mission der Fondsleitung 1.5% p.a. 

Ausserdem werden damit die folgenden Dienstleistungen Dritter 
vergütet: 
- Berechnung Nettoinventarwert durch die UBS Fund Manage-

ment (Switzerland) AG 
- Führung der gesamten Fondsbuchhaltung durch die UBS Fund 

Management (Switzerland) AG 
- Teildelegation der Compliance betreffend der Kontrolle der Ein-

haltung der Fondslimiten an die UBS Fund Management 
(Switzerland) AG 

Ausserdem werden aus der pauschalen Verwaltungskommission 
der Fondsleitung Retrozessionen und/oder Rabatte gemäss Ziff. 
5.3.3 des Prospekts bezahlt. 

Aus § 19 des Fondsvertrages ist ersichtlich, welche Vergütungen 
und Nebenkosten nicht in der pauschalen Verwaltungskommission 
enthalten sind. 

Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungskommis-
sion ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der 
Teilvermögen investiert wird, darf höchstens 3% betragen. Im Jah-
resbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der 
Zielfonds, in die investiert wird, je Teilvermögen anzugeben. 

5.3.3 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depotbank kön-
nen Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebs- und Vermitt-
lungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der 
Schweiz aus bezahlen. Diese Tätigkeiten umfassen sämtliche Akti-
vitäten, die darauf gerichtet sind, den Vertrieb oder die Vermittlung 
von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road 
Shows, die Teilnahme an Konferenzen und Fachmessen, die Pro-
duktion von Werbematerial, die Schulung von Verkaufspersonal etc. 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder 
teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. 

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transpa-
rente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kos-
tenlos über die Höhe der Entschädigung, die sie für den Vertrieb 
erhalten können. 
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Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv 
erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Ka-
pitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der 
Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an 
Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden 
Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte 
sind zulässig, sofern sie 
- aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das 

Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten; 
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen 

und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Vorausset-
zungen im gleichen Umfang gewährt werden. 

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die 
Fondsleitung sind: 
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm ge-

haltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder 
gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters; 

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete 

Anlagedauer); 
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancie-

rungsphase einer kollektiven Kapitalanlage. 

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die entsprechende 
Höhe der Rabatte kostenlos offen. 

5.3.4 Total Expense Ratio 

Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen der Teilver-
mögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) betrug: 

 2014: Anteilsklasse «A»: 1,87% 

 2014: Anteilsklasse «R»: 1,25% 

 2015: Anteilklasse «A»: 1,88% 

 2015: Anteilsklasse «R»: 1,27% 

 2016: Anteilsklasse «A»: 2,12% 

 2016: Anteilsklasse «R»: 1,53% 

 2017: Anteilsklasse «A»: 2,08% 

 2017: Anteilsklasse «R»: 1,48% 

5.3.5 Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing 
agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions») 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen 
(«commission sharing agreements») geschlossen. Sie kann jedoch 
Gebührenteilungsvereinbarungen für Zielfonds von EFG Life Invest 
vorsehen. Die Fondsleitung stellt in diesem Falle sicher, dass Ver-
mögensvorteile aus Gebührenteilungsvereinbarungen dem Fonds 
gutgeschrieben werden. 

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten 
«soft commissions» geschlossen.  

5.3.6 Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen 

Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondsleitung 
unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet, oder die von einer Ge-
sellschaft verwaltet werden, mit der die Fondsleitung durch eine ge-
meinsame Verwaltung, Beherrschung oder durch eine wesentliche 
direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine Aus-
gabe- und Rücknahmekommission belastet. 

5.4 Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 

Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die Teilver-
mögen sind im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zu-
dem können aktuellste Informationen im Internet unter der Webseite 
der Depotbank abgerufen werden. 

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Infor-
mationen für die Anlegerinnen und Anleger und die Jahres- bzw. 
Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank 
und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung 
oder der Depotbank sowie der Auflösung der Teilvermögen erfolgt 
die Veröffentlichung durch die Fondsleitung über die elektronische 
Plattform www.swissfunddata.ch.  

Preisveröffentlichungen für alle Anteilsklassen jedes Teilvermögens 
erfolgen an jedem Tag, an welchem Ausgaben und Rücknahmen 
von Fondsanteilen getätigt werden unter der Webseite der Depot-
bank und täglich bei der Swiss Fund Data AG (www.swissfund-
data.ch). 

5.5 Verkaufsrestriktionen 

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen 
im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwen-
dung. 

a) Eine Vertriebsbewilligung liegt nur für die Schweiz vor. 

b) Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder 
angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile die-
ses Anlagefonds dürfen Bürgern der USA oder Personen 
mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen o-
der juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Er-
trag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommensteuer 
unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des 
US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity 
Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Per-
sonen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausge-
liefert werden. 

5.6 Ausführliche Bestimmungen 

Alle weiteren Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilver-
mögen wie zum Beispiel die Bewertung des Vermögens der Teilver-
mögen, die Aufführung sämtlicher dem Anleger und den Teilvermö-
gen belasteten Vergütungen und Nebenkosten sowie die Verwen-
dung des Erfolges gehen im Detail aus dem Fondsvertrag hervor. 
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TEIL II FONDSVERTRAG 

I. Grundlagen 

§ 1 Bezeichnung, Firma und Sitz von Fondsleitung, Depot-
bank und Vermögensverwalter 

1. Unter der Bezeichnung EFG Life Invest besteht ein vertraglicher 
Umbrella-Fonds der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen 
(der «Umbrella-Fonds») im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 68 ff. 
i.V.m. Art. 92 f. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapi-
talanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der in die folgenden Teil-
vermögen unterteilt ist: 

– «– 40» 

2. Fondsleitung ist die Fortuna Investment AG mit Sitz in Adliswil. 

3. Depotbank ist die EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung 
Lugano. 

4. Vermögensverwalter ist die EFG Bank AG, Zürich, Zweignieder-
lassung Lugano, welche diese Aufgabe an PATRIMONY 1873 
SA, Lugano, weiterdelegiert hat. 

II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

§ 2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern2 einerseits und Fonds-
leitung sowie Depotbank andererseits werden durch den vorliegen-
den Fondsvertrag und die einschlägigen Bestimmungen der Kol-
lektivanlagengesetzgebung geordnet. 

§ 3 Die Fondsleitung 

1. Die Fondsleitung verwaltet die Teilvermögen für Rechnung der 
Anleger selbständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet 
insbesondere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und 
deren Bewertung. Sie berechnet den Nettoinventarwert der 
Teilvermögen und setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie 
Gewinnausschüttungen fest. Sie macht alle zum Umbrella-
Fonds bzw. zu den Teilvermögen gehörenden Rechte geltend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 
Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und 
wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen 
die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie 
Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine 
transparente Rechenschaftsablage und informieren angemes-
sen über diesen Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen. Sie le-
gen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Ge-
bühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; über Ent-
schädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in 
Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vor-
teilen informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu 
und verständlich. 

3. Die Fondsleitung kann für alle oder einzelne Teilvermögen die 
Anlageentscheide sowie Teilaufgaben delegieren, soweit dies 
im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauf-
tragt ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie Ausfüh-
rung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellt die Instruktion so-
wie Überwachung und Kontrolle der Durchführung des Auftra-
ges sicher.  

Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter dele-
giert werden, die einer anerkannten Aufsicht unterstehen.  

Verlangt das ausländische Recht eine Vereinbarung über Zu-
sammenarbeit und Informationsaustausch mit den ausländi-
schen Aufsichtsbehörden, so darf die Fondsleitung die An-lage-
entscheide nur an einen Vermögensverwalter im Ausland dele-
gieren, wenn eine solche Vereinbarung zwischen der FINMA 
und den für die betreffenden Anlageentscheide relevanten aus-
ländischen Aufsichtsbehörden besteht.  

Für Handlungen der Beauftragten haftet die Fondsleitung wie 
für eigenes Handeln. 

 

                                                 
2 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, 

z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Än-
derung dieses Fondsvertrages bei der Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung einreichen (siehe § 26) sowie mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde weitere Teilvermögen eröffnen. 

5. Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen Teil-
vermögen oder mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestim-
mungen von § 24 vereinigen oder gemäss den Bestimmungen 
von § 25 auflösen. 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vor-
gesehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkei-
ten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, 
und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser 
Verbindlichkeiten gemacht hat. 

§ 4 Die Depotbank 

1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der Teilvermögen auf. 
Sie besorgt die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile so-
wie den Zahlungsverkehr für die Teilvermögen. 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 
Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und 
wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen 
die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie 
Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine 
transparente Rechenschaftsablage und informieren angemes-
sen über diesen Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen. Sie le-
gen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Ge-
bühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; über Ent-
schädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in 
Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vor-
teilen informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu 
und verständlich.  

3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Anlage-
fonds verantwortlich, kann aber nicht selbständig über dessen 
Vermögen verfügen. 

4.  Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich 
auf das Vermögen des Anlagefonds beziehen, der Gegenwert 
innert der üblichen Fristen übertragen wird. Sie benachrichtigt 
die Fondsleitung, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen 
Frist erstattet wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für 
den betroffenen Vermögenswert, sofern dies möglich ist. 

5.  Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und 
Konten so, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögensgegen-
stände der einzelnen Anlagefonds voneinander unterscheiden 
kann.  

Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in 
Verwahrung genommen werden können, das Eigentum der 
Fondsleitung und führt darüber Aufzeichnungen. 

6. Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- oder 
Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftra-
gen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung 
liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- 
oder Sammelverwahrer: 

a)  über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle 
Garantien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die für 
die Art und die Komplexität der Vermögensgegenstände, 
die ihm anvertraut wurden, erforderlich sind; 

b)  einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und da-
mit sichergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in 
seinem Besitz befinden; 

c)  die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände 
so verwahrt, dass sie von der Depotbank durch regelmäs-
sige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum 
Fondsvermögen gehörend identifiziert werden können; 

d)  die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich 
der Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben und der Ver-
meidung von Interessenkollisionen einhält. 

 Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verur-
sachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie 
bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Pros-

beide Geschlechter. 
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pekt enthält Ausführungen zu den mit der Übertragung der Auf-
bewahrung auf Dritt- und Sammelverwahrer verbundenen Risi-
ken. 

 Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vor-
stehenden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- oder Sammel-
verwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende 
Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beauf-
sichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie ins-
besondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der 
Modalitäten des Anlageprodukts. Die Anleger sind im Prospekt 
über die Aufbewahrung durch nicht beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer zu informieren. 

7. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz 
und den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob die Berechnung 
der Nettoinventarwerte und der Ausgabe- und Rücknahme-
preise der Anteile sowie die Anlageentscheide Gesetz und 
Fondsvertrag entsprechen und ob der Erfolg nach Massgabe 
des Fondsvertrags verwendet wird. Für die Auswahl der Anla-
gen, welche die Fondsleitung im Rahmen der Anlagevorschrif-
ten trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

8. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vor-
gesehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkei-
ten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist 
und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser 
Verbindlichkeiten gemacht hat. 

9. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der Ziel-
fonds, in welche die Teilvermögen investieren, nicht verantwort-
lich, es sei denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen. 

§ 5 Der Anleger 

1. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. Für einzelne Klassen 
sind Beschränkungen gemäss § 6 Ziff. 4 möglich. Die Fondslei-
tung stellt zusammen mit der Depotbank sicher, dass die Anle-
ger die Vorgaben in Bezug auf den Anlegerkreis erfüllen.  

2 Die Anleger erwerben mit Vertragsschluss und der Einzahlung 
in bar eine Forderung gegen die Fondsleitung auf Beteiligung 
am Vermögen und am Ertrag eines Teilvermögens des 
Umbrella-Fonds. Die Forderung der Anleger ist in Anteilen be-
gründet. 

3.  Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen 
Teilvermögens berechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf 
ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haf-
tet nur das betreffende Teilvermögen. 

4. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichne-
ten Anteils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet. Ihre 
persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des Umbrella-Fonds 
bzw. Teilvermögens ist ausgeschlossen. 

5. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft 
über die Grundlagen für die Berechnung des Nettoinventarwer-
tes pro Anteil. Machen die Anleger ein Interesse an näheren 
Angaben über einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die 
Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten oder über 
das Risikomanagement geltend, so erteilt ihnen die Fondslei-
tung auch darüber jederzeit Auskunft. Die Anleger können beim 
Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen, dass die Prüfge-
sellschaft oder eine andere sachverständige Person den abklä-
rungsbedürftigen Sachverhalt untersucht und ihnen darüber Be-
richt erstattet. 

6. Die Anleger können den Fondsvertrag jederzeit kündigen und 
die Auszahlung ihres Anteils am entsprechenden Teilvermögen 
in bar verlangen.  

7. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, der Depotbank 
und ihren Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuwei-
sen, dass sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Voraus-
setzungen für die Beteiligung an einem Teilvermögen oder einer 
Anteilsklasse erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Überdies sind 
sie verpflichtet, die Fondsleitung, die Depotbank und deren Be-
auftragte umgehend zu informieren, sobald sie diese Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllen. 

8. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in 
Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknah-
mepreis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 

 a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich 
zur Bekämpfung der Geldwäscherei, erforderlich ist; 

 b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Vorausset-
zungen zur Teilnahme an einem Teilvermögen nicht mehr 
erfüllt. 

9. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fonds-
leitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen 
Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, 
wenn: 

 a) die Beteiligung des Anlegers an einem Teilvermögen geeig-
net ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger 
massgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die 
Beteiligung steuerliche Nachteile für den Umbrella-Fonds 
bzw. ein Teilvermögen im In- oder Ausland zeitigen kann; 

 b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines 
auf sie anwendbaren in- oder ausländischen Gesetzes, die-
ses Fondsvertrags oder des Prospekts erworben haben o-
der halten; 

 c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt 
werden, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger durch 
systematische Zeichnungen und unmittelbar darauf fol-
gende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen versu-
chen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der Festlegung 
der Schlusskurse und der Bewertung des Vermögens der 
Teilvermögen ausnutzen (Market Timing). 

§ 6 Anteile und Anteilsklassen 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jeder-
zeit verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben oder ver-
einigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteiligung am un-
geteilten Vermögen des entsprechenden Teilvermögens, wel-
ches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann 
aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Aus-
schüttungen oder aufgrund klassenspezifischer Erträge unter-
schiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteilsklassen ei-
nes Teilvermögens können deshalb einen unterschiedlichen 
Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische 
Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Teilvermögens 
als Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen 
wird im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereini-
gung gilt als Änderung des Fondsvertrages im Sinne von § 26. 

3. Die verschiedenen Anteilsklassen der Teilvermögen können 
sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, 
Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der 
Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden.  

 Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse 
belastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Vergütungen 
und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeordnet 
werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen im Ver-
hältnis zum Vermögen des Teilvermögens belastet. 

4. Zurzeit bestehen folgende Anteilsklassen. 

 a) Anteile der Anteilsklasse «A» werden sämtlichen Anlegern 
angeboten. 

 b) Anteile der Anteilsklasse «R» werden Anlegern angeboten, 
die ihre Anteile über Freizügigkeits- und Vorsorgestiftun-
gen, welche mit der EFG Bank AG einen Vertrag über den 
Vertrieb gemäss der Richtlinie für den Vertrieb kollektiver 
Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management 
Association(SFAMA) abgeschlossen haben, zeichnen. 

 Die Anteilsklasse «R» unterscheidet sich von der Anteils-
klasse «A» durch den unterschiedlichen Anlegerkreis und 
die niedrigere Verwaltungskommission (§ 19 Ziff. 1). 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. 
Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf 
den Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheines zu 
verlangen.  

6.  Die Fondsleitung und die Depotbank sind verpflichtet, Anleger, 
welche die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilsklasse 
nicht mehr erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalen-
dertagen im Sinne von § 17 zurückzugeben, an eine Person zu 
übertragen, die die genannten Voraussetzungen erfüllt oder in 
Anteile einer anderen Klasse umzutauschen, deren Bedingun-
gen sie erfüllen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht 
Folge, muss die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der De-
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potbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine an-
dere Anteilsklasse des entsprechenden Teilvermögens oder, 
sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme im 
Sinne von § 5 Ziff. 8 der betreffenden Anteile vornehmen. 

III. Richtlinien der Anlagepolitik 

A Anlagegrundsätze 

§ 7  Einhaltung der Anlagevorschriften 

1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen jedes Teilvermögens 
beachtet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen Risi-
koverteilung die nachfolgend aufgeführten prozentualen Be-
schränkungen. Diese beziehen sich auf das Vermögen der ein-
zelnen Teilvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig ein-
zuhalten. Die einzelnen Teilvermögen müssen die Anlagebe-
schränkungen sechs Monate nach Ablauf der Zeichnungsfrist 
(Lancierung) erfüllen. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen über-
schritten, so müssen die Anlagen unter Wahrung der Interessen 
der Anleger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zuläs-
sige Mass zurückgeführt werden. Werden Beschränkungen in 
Verbindung mit Derivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine 
Veränderung des Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe 
Zustand unter Wahrung der Interessen der Anleger spätestens 
innerhalb von drei Bankwerktagen wieder herzustellen. 

3. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen eines Teilvermögens be-
achtet die Fondsleitung die jeweils für Finanzanlagen von Vor-
sorgeeinrichtungen geltenden Anlagevorschriften gemäss Art. 
53 sowie Art. 56a Ziff. 1 bis 4, 6 und 7 der Verordnung über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVV2). Vorbehalten bleiben die zwingenden Bestimmungen 
der Kollektivanlagengesetzgebung und die Bestimmungen die-
ses Fondsvertrags, die den weniger einschränkenden Bestim-
mungen des BVV2 stets vorgehen. Allerdings sind die Teilver-
mögen überwiegend als Teilanlage für die Anlage von Vorsor-
gegeldern ausgestaltet. Die Einhaltung der Anlagebeschrän-
kungen, die die Gesamtheit der Anlage einer Vorsorgeeinrich-
tung betrifft, ist damit nicht auf der Ebene der einzelnen Teilver-
mögen, sondern durch die Vorsorgeeinrichtung im Rahmen ih-
rer Asset Allocation umzusetzen. 

§ 8 Anlagepolitik 

1. Die Fondsleitung kann im Rahmen der spezifischen Anlagepo-
litik jedes Teilvermögens gemäss Ziff. 2 das Vermögen der ein-
zelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. 
Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt 
offen zu legen. 

 a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpa-
piere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion 
(Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt 
werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht o-
der das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wert-
rechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie 
namentlich Warrants; 

  Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, 
wenn deren Zulassung an einer Börse oder einem anderen 
geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt in den 
Emissionsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr 
nach dem Erwerb noch nicht an der Börse oder an einem 
anderen dem Publikum offen stehenden Markt zugelassen, 
so sind die Titel innerhalb eines Monats zu verkaufen oder 
in die Beschränkungsregel von Ziff. 1 Bst. g einzubeziehen. 

 b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss 
Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, strukturierte Produkte ge-
mäss Bst. c, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss 
Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Finanzindi-
zes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zu-
grunde liegen, und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte 
gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Derivate 
sind entweder an einer Börse oder an einem andern gere-
gelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC ge-
handelt. 

  OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei 

ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Fi-
nanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich han-
delbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit 
möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar 
bewertbar. Derivate können gemäss § 12 eingesetzt wer-
den. 

 c) Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effek-
ten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, strukturierte 
Produkte gemäss Bst. c, Anteile an kollektiven Kapitalanla-
gen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, 
Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder 
Währungen zugrunde liegen und (ii) die zu Grunde liegen-
den Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig 
sind. Strukturierte Produkte sind entweder an einer Börse 
oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen ste-
henden Markt oder OTC gehandelt.  

  OTC-Geschäfte sind dabei nur zulässig, wenn (i) die Ge-
genpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft speziali-
sierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täg-
lich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten 
jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nach-
vollziehbar bewertbar. 

 d) da) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Ziel-
fonds) schweizerischen Rechts der Art «Effekten-
fonds», 

  db) Anteile an Zielfonds schweizerischen Rechts der Art 
«übrige Fonds für traditionelle Anlagen»,  

  dc) Anteile an Zielfonds schweizerischen Rechts der Art 
«übrige Fonds für alternative Anlagen»,  

  dd) Anteile an Zielfonds schweizerischen Rechts der Art 
«Immobilienfonds», 

  de) Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW), die den Richtlinien 
85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 (UCITS I) bzw. 
2001/107/EG resp. 2001/108/EG vom 21. Januar 2002 
(UCITS III) entsprechen, 

  df) Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen 
(OGA), welche einem «übrigen Fonds für traditionelle 
Anlagen» schweizerischen Rechts entsprechen. 

  dg) Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen 
(OGA), welche einem «übrigen Fonds für alternative 
Anlagen» schweizerischen Rechts entsprechen. 

  dh) Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen 
(OGA), welche einem «Immobilienfonds» schweizeri-
schen Rechts entsprechen. 

  Investitionen in Zielfonds gemäss Bst. dc, dd und dg bis ins-
gesamt maximal 10%, Investitionen in Zielfonds gemäss 
Bst. dh bis insgesamt maximal 5%. 

  Die Fondsleitung darf keine Dachfonds erwerben (Anlage-
fonds deren Fondsverträge oder Statuten Anlagen in an-
dere kollektive Kapitalanlagen zu mehr als 49% zulassen). 

  Die Rücknahmefrequenz der Zielfonds hat grundsätzlich je-
ner des Dachfonds zu entsprechen. 

  Die Zielfonds müssen im Sitzstaat als kollektive Kapitalan-
lagen zugelassen sein und dort einer dem Anlegerschutz 
dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht 
unterstehen und die internationale Amtshilfe muss gewähr-
leistet sein. 

  Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Anteile von 
Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr 
selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der 
sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder 
durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung 
verbunden ist. 

 e) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar 
sind sowie an einer Börse oder an einem anderen geregel-
ten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt wer-
den; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder 
an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehen-
den Markt gehandelt werden, dürfen nur erworben werden, 
wenn die Emission oder der Emittent Vorschriften über den 
Gläubiger- und den Anlegerschutz unterliegt und wenn die 
Geldmarktinstrumente von Emittenten gemäss Art. 74 Abs. 
2 KKV begeben oder garantiert sind. 
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 f) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf 
Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben oder in 
einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht un-
tersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist; 

 g) Andere als die vorstehend in Bst. a bis f genannte Anlagen 
insgesamt bis höchstens 10% des Vermögens eines einzel-
nen Teilvermögens; nicht zulässig sind (i) Anlagen in Edel-
metallen, Edelmetallzertifikate, Waren und Warenpapieren 
sowie (ii) echte Leerverkäufe von Anlagen aller Art. 

2. Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen: 
 A) «40» 

 a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, 
das Vermögen des Teilvermögens in: 

  aa) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, 
Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen 
und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche 
Forderungswertpapier und -rechte von privaten und öf-
fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. 

  ab) auf frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktin-
strumente von in- und ausländischen Emittenten. 

  ac) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-
scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-
scheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. 

  ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Ver-
mögen in oben erwähnte Anlagen investieren. 

  ae) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben er-
wähnten Anlagen. 

  af) Auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte 
Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten 
weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. 

 b) Die Fondsleitung investiert 

  – mindestens 51% des Vermögens des Teilvermögens in 
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, gemäss Ziff. 
2 ad; 

  – bis zu 49% des Vermögens des Teilvermögens in Anla-
gen gemäss Ziff. 2 Bst. aa, ab, ae, af. 

 Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird durch eine geeignete 
Auswahl der Zielfonds beim Teilvermögen ein Gesamtrisiko 
erzielt, das jeweils einem diversifizierten Anlagestrategie-
portfolio mit einem Aktien- und Fremdwährungsanteil ge-
mäss nachfolgend aufgeführter Bandbreiten entspricht. Die 
Bandbreiten zeigen die auf einer konsolidierten Basis be-
trachteten zulässigen Bandbreiten der prozentualen Aktien-
anteile des Teilvermögens wobei allfällige Immobilien-
fondsanteile bei der Bandbreite der prozentualen Aktienan-
teile nicht mitberücksichtigt werden. Die Bandbreiten kön-
nen bis zum maximal zulässigen Aktienanteil ausgeschöpft 
werden, sofern die Vorschriften des Bundesgesetzes über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge und dessen Verordnungen eingehalten werden. Der 
Fremdwährungsanteil (Fremdwährung wird dabei als jede 
Anlagewährung verstanden, welche sich vom Schweizer 
Franken unterscheidet) beträgt für das Teilvermögen maxi-
mal 30%. 

  Bandbreiten 
  30–50% 

§ 9 Flüssige Mittel 

Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen zusätzlich angemes-
sene flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des entsprechenden 
Teilvermögens und in allen Währungen, in denen Anlagen beim ent-
sprechenden Teilvermögen zugelassen sind, halten. Als flüssige 
Mittel gelten Bankguthaben sowie Forderungen aus Pensionsge-
schäften auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. 

B Anlagetechniken und -instrumente 

§ 10 Effektenleihe 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen sämtliche 
Arten von Effekten ausleihen, die an einer Börse oder an einem 
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt ge-
handelt werden. Effekten, welche im Rahmen von Reverse 
Repos übernommen worden sind, dürfen hingegen nicht aus-
geliehen werden.  

2. Die Fondsleitung kann die Effekten im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung einem Borger ausleihen («Principal-Ge-
schäft») oder einen Vermittler damit beauftragen, die Effekten 
entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung («Agent-
Geschäft») oder in direkter Stellvertretung («Finder-Geschäft») 
einem Borger zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur mit auf diese Ge-
schäftsart spezialisierten, erstklassigen beaufsichtigten Bor-
gern und Vermittlern, wie Banken, Brokern und Versicherungs-
gesellschaften sowie mit bewilligten und anerkannten zentralen 
Gegenparteien und Zentralverwahrern, die eine einwandfreie 
Durchführung der Effektenleihe gewährleisten. 

4. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer 7 
Bankwerktage nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor 
sie wieder über die ausgeliehenen Effekten rechtlich verfügen 
kann, darf sie je Teilvermögen vom ausleihfähigen Bestand ei-
ner Art nicht mehr als 50% ausleihen. Sichert hingegen der Bor-
ger oder der Vermittler der Fondsleitung vertraglich zu, dass 
diese noch am gleichen oder am nächsten Bankwerktag wieder 
rechtlich über die ausgeliehenen Effekten verfügen kann, so 
darf der gesamte ausleihfähige Bestand einer Art ausgeliehen 
werden.  

5. Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger oder Vermittler, 
dass dieser zwecks Sicherstellung des Rückerstattungsanspru-
ches zugunsten der Fondsleitung Sicherheiten nach Massgabe 
von Art. 51 KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigentum überträgt. 
Der Wert der Sicherheiten muss angemessen sein und jederzeit 
mindestens 100% des Verkehrswerts der ausgeliehenen Effek-
ten betragen. Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bo-
nität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegen-
partei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen 
oder davon abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicher-
heiten müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis 
an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelt werden und mindestens bör-
sentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauf-
tragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten 
und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbe-
sondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, 
Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine 
angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, 
wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherhei-
ten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. 
Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder 
begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fonds-
leitung bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die 
Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall 
der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei 
oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Si-
cherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen 
Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer be-
aufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Ei-
gentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Dritt-
verwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist. 

6. Der Borger oder Vermittler haftet für die pünktliche und unein-
geschränkte Vergütung der während der Effektenleihe anfallen-
den Erträge, die Geltendmachung anderer Vermögensrechte 
sowie die vertragskonforme Rückerstattung von Effekten glei-
cher Art, Menge und Güte. 

7. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Ab-
wicklung der Effektenleihe und überwacht namentlich die Ein-
haltung der Anforderungen an die Sicherheiten. Sie besorgt 
auch während der Dauer der Leihgeschäfte die ihr gemäss De-
potbankvertrag obliegenden Verwaltungshandlungen und die 
Geltendmachung sämtlicher Rechte auf den ausgeliehenen Ef-
fekten, soweit diese nicht gemäss anwendbarem Rahmenver-
trag abgetreten wurden. 

8. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Sicherheiten-
strategie. 

§ 11 Pensionsgeschäfte 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen Pensi-
onsgeschäfte abschliessen. Pensionsgeschäfte können entwe-
der als «Repo» oder als «Reverse Repo» getätigt werden. 

 Das «Repo» ist ein Rechtsgeschäft, durch das eine Partei (Pen-
sionsgeber) das Eigentum an Effekten gegen Bezahlung vo-
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rübergehend auf eine andere Partei (Pensionsnehmer) über-
trägt, und bei dem der Pensionsnehmer sich verpflichtet, dem 
Pensionsgeber bei Fälligkeit Effekten gleicher Art, Menge und 
Güte sowie die während der Dauer des Pensionsgeschäftes an-
fallenden Erträge zurückzuerstatten. Der Pensionsgeber trägt 
das Kursrisiko der Effekten während der Dauer des Pensions-
geschäfts. 

 Das «Repo» ist aus der Sicht der Gegenpartei (Pensionsneh-
mer) ein «Reverse Repo». Mit einem «Reverse Repo» erwirbt 
die Fondsleitung zwecks Geldanlage Effekten und vereinbart 
gleichzeitig, Effekten gleicher Art, Menge und Güte sowie die 
während der Dauer des Pensionsgeschäftes anfallenden Er-
träge zurückzuerstatten. 

2. Die Fondsleitung kann Pensionsgeschäfte im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung mit einer Gegenpartei abschliessen 
(«Principal-Geschäft») oder einen Vermittler damit beauftragen, 
entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung («Agent-
Geschäft») oder in direkter Stellvertretung («Finder-Geschäft») 
Pensionsgeschäfte mit einer Gegenpartei zu tätigen. 

3. Die Fondsleitung tätigt Pensionsgeschäfte nur mit auf diese Ge-
schäftsart spezialisierten, erstklassigen beaufsichtigten Gegen-
parteien und Vermittlern wie Banken, Brokern und Versiche-
rungsgesellschaften sowie mit bewilligten und anerkannten 
zentralen Gegenparteien und Zentralverwahrern, die eine ein-
wandfreie Durchführung des Pensionsgeschäfts gewährleisten. 

4. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Ab-
wicklung des Pensionsgeschäfts. Sie sorgt dafür, dass die Wert-
veränderungen der im Pensionsgeschäft verwendeten Effekten 
täglich in Geld oder Effekten ausgeglichen werden (mark-to-
market) und besorgt auch während der Dauer des Pensionsge-
schäfts die ihr gemäss Depotreglement obliegenden Verwal-
tungshandlungen und die Geltendmachung sämtlicher Rechte 
auf den im Pensionsgeschäft verwendeten Effekten, soweit 
diese nicht gemäss anwendbarem Rahmenvertrag abgetre-
ten wurden. 

5. Die Fondsleitung darf für Repos sämtliche Arten von Effekten 
verwenden, die an einer Börse oder an einem anderen geregel-
ten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. 
Effekten, welche im Rahmen von «Reverse Repos» übernom-
men wurden, dürfen nicht für Repos verwendet werden. 

6. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer 7 
Bankwerktage nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor 
sie wieder über die in Pension gegebenen Effekten rechtlich 
verfügen kann, darf sie je Teilvermögen vom repofähigen Be-
stand einer Art nicht mehr als 50% für Repos verwenden. Si-
chert hingegen die Gegenpartei bzw. der Vermittler der Fonds-
leitung vertraglich zu, dass diese noch am gleichen oder am 
nächsten Bankwerktag wieder rechtlich über die in Pension ge-
gebenen Effekten verfügen kann, so darf der gesamte 
repofähige Bestand einer Art für Repos verwendet werden.  

7. «Repos» gelten als Kreditaufnahme gemäss § 13, es sei denn, 
die erhaltenen Mittel werden für die Übernahme von Effekten 
gleicher Art, Güte, Bonität und Laufzeit in Verbindung mit dem 
Abschluss eines «Reverse Repo» verwendet. 

8. Die Fondsleitung darf im Rahmen eines "Reverse Repo" nur Si-
cherheiten nach Massgabe von Art. 51 KKV-FINMA erwerben, . 
Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen 
und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von 
einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon 
abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müs-
sen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an einer 
Börse oder eine anderen geregelten, dem Publikum offenste-
henden Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich 
bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müs-
sen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anfor-
derungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere 
müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und 
Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine angemes-
sene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von 
einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr 
als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten blei-
ben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anla-
gen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fondsleitung bzw. 
deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die Verfügungsbe-
fugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpar-
tei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zu-
stimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei 

der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten kön-
nen im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Dritt-
verwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Si-
cherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von 
der Gegenpartei unabhängig ist. 

9. Forderungen aus «Reverse Repo» gelten als flüssige Mittel ge-
mäss § 9 und nicht als Kreditgewährung gemäss § 13. 

10. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Sicherheitenstrategie 

§ 12 Derivate  

1. Die Fondsleitung darf Derivate  bei der Verwaltung der Teilver-
mögen einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von Deriva-
ten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter ausserordentli-
chen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den in 
diesem Fondsvertrag und im Prospekt, und in den wesentlichen 
Informationen für die Anleger genannten Anlagezielen oder zu 
einer Veränderung des Anlagecharakters der Teilvermögen 
führt. Zudem müssen die den Derivaten zu Grunde liegenden 
Basiswerte nach diesem Fondsvertrag für das entsprechende 
Teilvermögen als Anlagen zulässig sein. 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Deri-
vate nur zum Zwecke der Währungsabsicherung eingesetzt 
werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt-, Zins- 
und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Ri-
siken eindeutig bestimmbar und messbar sind. 

2. Bei der Risikomessung gelangt bei den Teilvermögen  der Com-
mitment-Ansatz II zur Anwendung mit der Ausnahme, dass für 
die Teilvermögen aufgrund der vorgehenden Bestimmungen 
des BVG und dessen Ausführungsverordnungen das Erzielen 
einer Hebelwirkung nicht erlaubt ist. 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auf die einzelnen 
Teilvermögen anwendbar. 

3. Die Fondsleitung kann insbesondere Derivat-Grundformen wie 
Call- oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall linear von der 
positiven oder negativen Differenz zwischen dem Verkehrswert 
des Basiswerts und dem Ausübungspreis abhängt und null wird, 
wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat, Credit Default 
Swaps (CDS), Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunab-
hängig vom Wert des Basiswerts oder einem absoluten Betrag 
abhängen sowie Termingeschäfte (Futures und Forwards), de-
ren Wert linear vom Wert des Basiswerts abhängt, einsetzen. 
Sie kann zusätzlich auch Kombinationen von Derivat-Grundfor-
men einsetzen. 

4. a)  Gegenläufige Positionen in Derivaten des gleichen Basis-
werts sowie gegenläufige Positionen in Derivaten und in An-
lagen des gleichen Basiswerts dürfen miteinander verrech-
net werden ungeachtet des Verfalls der Derivate ("Netting") 
, wenn das Derivat-Geschäft einzig zum Zwecke abge-
schlossen wurde, um die mit den erworbenen Derivaten o-
der Anlagen im Zusammenhang stehenden Risiken zu eli-
minieren, dabei die wesentlichen Risiken nicht vernachläs-
sigt werden und der Anrechnungsbetrag der Derivate nach 
Art. 35 KKV-FINMA ermittelt wird. 

b)  Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften 
nicht auf den gleichen Basiswert wie der abzusichernde 
Vermögenswert, so sind für eine Verrechnung, zusätzlich 
zu den Regeln von Bst. a, die Voraussetzungen zu erfüllen 
(„Hedging“), dass die Derivat-Geschäfte  nicht auf einer An-
lagestrategie beruhen dürfen, die der Gewinnerzielung 
dient. Zudem muss das Derivat zu einer nachweisbaren Re-
duktion des Risikos führen, die Risiken des Derivats müs-
sen ausgeglichen werden, die zu verrechnenden Derivate, 
Basiswerte oder Vermögensgegenstände müssen sich auf 
die gleiche Klasse von Finanzinstrumenten beziehen und 
die Absicherungsstrategie muss auch unter aussergewöhn-
lichen Marktbedingungen effektiv sein. 

c)  Bei einem überwiegenden Einsatz von Zinsderivaten kann 
der Betrag, der an das Gesamtengagement aus Derivaten 
anzurechnen ist, mittels international anerkannten Dura-
tion-Netting-Regelungen ermittelt werden, sofern die Rege-
lungen zu einer korrekten Ermittlung des Risikoprofils des 
Anlagefonds führen, die wesentlichen Risiken berücksich-
tigt werden, die Anwendung dieser Regelungen nicht zu ei-
ner ungerechtfertigten Hebelwirkung führt, keine Zinsarbit-
rage-Strategien verfolgt werden und die Hebelwirkung des 
Anlagefonds weder durch Anwendung dieser Regelungen 
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noch durch Investitionen in kurzfristige Positionen gestei-
gert wird. 

d)  Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungs-
risiken eingesetzt werden und nicht zu einer Hebelwirkung 
führen oder zusätzliche Marktrisiken beinhalten, können 
ohne die Anforderungen gemäss Bst. b bei der Berechnung 
des Gesamtengagements aus Derivaten verrechnet wer-
den. 

e)  Zahlungsverpflichtungen aus Derivaten müssen dauernd 
mit geldnahen Mitteln, Forderungswertpapieren und –rech-
ten oder Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehan-
delt werden, nach Mass-gabe der Kollektivanlagengesetz-
gebung gedeckt sein.  

f) Geht die Fondsleitung mit einem Derivat eine Verpflichtung 
zur physischen Lieferung eines Basiswerts ein, muss das 
Derivat mit den entsprechenden Basiswerten gedeckt sein 
oder mit anderen Anlagen, wenn die Anlagen und die Ba-
siswerte hoch liquide sind und bei einer verlangten Liefe-
rung jederzeit erworben oder verkauft werden können. Die 
Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt über diese 
Basiswerte oder Anlagen verfügen können. 

5. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht 
standardisierte Derivate einsetzen. Sie kann die Geschäfte mit 
Derivaten an einer Börse, an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offen stehenden Markt oder OTC (Over-the-Counter) 
abschliessen. 

6. a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtig-
ten Finanzintermediären abschliessen, welche auf diese 
Geschäftsarten spezialisiert sind und eine einwandfreie 
Durchführung des Geschäftes gewährleisten. Handelt es 
sich bei der Gegenpartei nicht um die Depotbank, hat ers-
tere oder deren Garant eine hohe Bonität aufzuweisen. 

 b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollzieh-
bar bewertet und jederzeit zum Verkehrswert veräussert, li-
quidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden 
können. 

 c) Ist für ein OTC -Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss 
der Preis anhand eines angemessenen und in der Praxis an-
erkannten Bewertungsmodells gestützt auf den Verkehrswert  
der Basiswerte, von denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit 
nachvollziehbar sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags über 
ein solches Derivat sind grundsätzlich konkrete Offerten von 
mindestens zwei Gegenparteien einzuholen, wobei der Ver-
trag mit derjenigen Gegenpartei abzuschliessen ist, welche 
die preislich beste Offerte unterbreitet. Abweichungen von 
diesem Grundsatz sind zulässig aus Gründen der Risikover-
teilung oder wenn weitere Vertragsbestandteile wie Bonität 
oder Dienstleistungsangebot der Gegenpartei eine andere 
Offerte als insgesamt vorteilhafter für die Anleger erscheinen 
lassen. Ausserdem kann ausnahmsweise auf die Einholung 
von Offerten von mindestens zwei möglichen Gegenparteien 
verzichtet werden, wenn dies im besten Interesse der Anleger 
ist. Die Gründe hierfür sowie der Vertragsa bschluss und die 
Preisbestimmung sind nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten dürfen im Rah-
men eines OTC-Geschäfts nur Sicherheiten entgegenneh-
men, welche die Anforderungen gemäss Art. 51 KKV-FINMA 
erfüllen. Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bo-
nität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht von der 
Gegenpartei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei 
angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft begeben 
sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem 
transparenten Preis an einer Börse oder einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt 
werden und mindestens börsentäglich bewertet werden. Die 
Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Ver-
waltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforderungen 
gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen 
sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emit-
tenten angemessen diversifizieren, wobei eine angemes-
sene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die 
von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten 
nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. 

Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte o-
der begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss 
die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die Verfügungs-
macht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Si-
cherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne 
Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlan-
gen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der De-
potbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können 
im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Dritt-
verwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den 
Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahr-
stelle von der Gegenpartei unabhängig ist. 

7. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlage-
beschränkungen (Maximal- und Minimallimiten) sind die Deri-
vate nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung zu be-
rücksichtigen. 

8. Der Prospekt enthält weitere Angaben:  

- zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen der Anlagestrate-
gie;  

- zu den Auswirkungen der Derivatverwendung auf das Risi-
koprofil der Teilvermögen;  

- zu den Gegenparteirisiken von Derivaten;  

- zu den Kreditderivaten; 

- zur Sicherheitenstrategie. 

§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen keine 
Kredite gewähren. 

 Die Effektenleihe gemäss § 10 und das Pensionsgeschäft als 
Reverse Repo gemäss § 11 gelten nicht als Kreditgewährung 
im Sinne dieses Paragraphen. 

2. Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen höchstens 25% 
seines Nettovermögens Kredite aufnehmen. 

 Das Pensionsgeschäft als Repo gemäss § 11 gilt als Kreditauf-
nahme im Sinne dieses Paragraphen, es sei denn, die erhalte-
nen Mittel werden im Rahmen eines Arbitrage-Geschäfts für die 
Übernahme von Effekten gleicher Art, Güte, Bonität und Lauf-
zeit in Verbindung mit einem entgegengesetzten Pensionsge-
schäft (Reverse Repo) verwendet. 

§ 14 Belastung des Vermögens der Teilvermögen 

1. Die Fondsleitung darf zu Lasten jedes Teilvermögens nicht 
mehr als 60% seines Nettovermögens verpfänden oder zur Si-
cherung übereignen. 

2. Die Belastung des Vermögens der Teilvermögen mit Bürgschaf-
ten ist nicht gestattet. 

 Ein engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht als Bürg-
schaft im Sinne dieses Paragraphen. 

C Anlagebeschränkungen 

§ 15 Risikoverteilung 

1. In die Risikoverteilungsvorschriften gemäss § 15 sind einzube-
ziehen: 

 a) Anlagen gemäss § 8; mit Ausnahme der indexbasierten De-
rivate, sofern der Index hinreichend diversifiziert ist und für 
den Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ ist und in 
angemessener Weise veröffentlicht wird; 

 b) flüssige Mittel gemäss § 9; 

 c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 

 Die Risikoverteilungsvorschriften gelten für jedes Teilvermögen 
einzeln. 

2. Gesellschaften, die auf Grund internationaler Rechnungsle-
gungsvorschriften einen Konzern bilden, gelten als ein einzi-
ger Emittent. 

a) «40» 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und struktu-
rierten Produkte höchstens 10% des Vermögens eines Teilver-
mögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben 
Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geld-
marktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des 
Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des 
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Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht überstei-
gen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4, 5 und 
8. 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens eines 
Teilvermögens in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben 
Bank anlegen. In diese Limite sind sowohl die flüssigen Mittel 
gemäss § 9 als auch die Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 
einzubeziehen. 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens eines Teil-
vermögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei an-
legen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der 
Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht 
untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so er-
höht sich die Limite auf 10% des Vermögens des entsprechen-
den Teilvermögens. 

Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicher-
heiten in Form von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-
FINMA abgesichert, so werden diese Forderungen bei der Be-
rechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehen-
den Ziff. 3 bis 5 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen 
insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht 
übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss 
Ziff. 12 nachfolgend. 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unterneh-
mensgruppe dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teil-
vermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren 
Limiten gemäss Ziff. 12 nachfolgend. 

8. Die Fondsleitung darf höchstens 30% des Vermögens eines 
Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.  

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die 
insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die 
es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäfts-
leitung eines Emittenten auszuüben. 

10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens 
höchstens je 10% der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, 
der Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten sowie höchstens 25% der Anteile an an-
deren kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 

 Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des 
Erwerbs der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der 
Geldmarktinstrumente oder der Anteile an anderen kollektiven 
Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht 
anwendbar auf Effekten und Geldmarktinstrumente, die von ei-
nem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der 
OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-recht-
lichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert wer-
den. 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 35% angehoben, 
wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem 
OECD-Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der 
OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-recht-
lichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert wer-
den. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente 
bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 
ausser Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 jedoch dür-
fen mit der vorliegenden Limite von 35% nicht kumuliert werden.  

 Die vorstehend zugelassenen Emittenten bzw. Garanten sind: 

 Die Europäische Union (EU), Staaten der OECD, der Europarat, 
die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(Weltbank), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung, die Europäische Investitionsbank, die Interamerikani-
sche Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank und 
die Eurofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung 
von Eisenbahnmaterial). 

13. Zusätzlich hält die Fondsleitung die Vorschriften des Bundes-
gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge (BVG) und dessen Ausführungsverordnun-
gen ein.  

IV. Berechnung der Nettoinventarwerte sowie Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen 

§ 16 Berechnung der Nettoinventarwerte 

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der 
einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende 
des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile aus-
gegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungsein-
heit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, 
an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer ei-
nes Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Bör-
senfeiertage) findet keine Berechnung des Vermögens des ent-
sprechenden Teilvermögens statt. 

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publi-
kum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den 
am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. An-
dere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse ver-
fügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfälti-
gem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt 
würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung 
des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis aner-
kannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahme-
preis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig 
an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publi-
kum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondslei-
tung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen 
stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: 
Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom 
Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berech-
neten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis ange-
glichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen 
wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der 
neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktu-
ellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geld-
marktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz 
des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufge-
laufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der 
Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankgut-
haben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus 
der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Ver-
mögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermin-
dert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die 
der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die 
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden 
Klasse. Er wird auf 0.01 der jeweiligen Rechnungseinheit der 
einzelnen Teilvermögen gerundet. 

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teil-
vermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Ver-
bindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurech-
nen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer An-
teilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaus-
gabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem ent-
sprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliesten Be-
treffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen 
jeweils neu berechnet: 

 a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 

 b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Aus-
schüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüt-
tungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen 
der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jewei-
ligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder 
sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen An-
teilsklassen in Prozenten der Ausschüttungen unterschied-
liche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; 

 c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuwei-
sung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder 
aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschie-
denen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der ver-
schiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen 
Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, 
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wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschied-
liche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder 
wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; 

 d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuwei-
sung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiede-
nen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge 
aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer An-
teilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht 
jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen ei-
nes Teilvermögens, getätigt wurden. 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden am 
Auftragstag bis zu einem bestimmten im Prospekt genannten 
Zeitpunkt entgegengenommen. Der für die Ausgabe und Rück-
nahme massgebende Preis der Anteile wird frühestens an dem 
Auftragstag folgenden Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt 
(Forward Pricing). Der Prospekt regelt die Einzelheiten.  

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem 
am Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des Vortages 
gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann zum Nettoinven-
tarwert eine Ausgabekommission gemäss § 18 zugeschlagen 
resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoin-
ventarwert abgezogen werden. 

 Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (na-
mentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und 
Abgaben), die einem Teilvermögen aus der Anlage des einbe-
zahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten 
Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden 
dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet.  

3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit ein-
stellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Antei-
len zurückweisen. 

4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger 
die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens vorüberge-
hend und ausnahmsweise aufschieben, wenn: 

 a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines we-
sentlichen Teils des entsprechenden Teilvermögens bildet, 
geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen 
Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 

 b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer o-
der anderer Notfall vorliegt; 

 c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Be-
schränkungen sonstiger Übertragungen von Vermögens-
werten Geschäfte für das Teilvermögen undurchführbar 
werden; 

 d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden 
und dadurch die Interessen der übrigen Anleger dieses Teil-
vermögens wesentlich beeinträchtigt werden können.  

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unver-
züglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in an-
gemessener Weise den Anlegern mit. 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens aus 
den unter Ziff. 4 Bst. a) bis c) genannten Gründen aufgescho-
ben ist, findet keine Ausgabe von Anteilen statt. 

V. Vergütungen und Nebenkosten 

§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger 

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausga-
bekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank 
und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusam-
men höchstens 3% des Nettoinventarwertes belastet werden. 
Der zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt er-
sichtlich. 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rück-
nahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank 
und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusam-
men höchstens 3% des Nettoinventarwertes belastet werden. 
Der zurzeit massgebliche Satz ist aus dem Prospekt ersichtlich. 

3. Bei der Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der 
Auflösung des Anlagefonds können die Fondsleitung und die 

Depotbank eine Kommission von total 0.5% zulasten der Anle-
ger erheben. Die Kommission wird zwischen der Fondsleitung 
und der Depotbank hälftig aufgeteilt.  

§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermö-
gens der Teilvermögen 

1. Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des 
Anlagefonds und alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbe-
wahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungs-
verkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben stellt 
die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine Pauschalkom-
mission  in Prozent des Nettoinventarwertes des Anlagefonds 
gemäss nachfolgenden Angaben in Rechnung, die pro rata tem-
poris bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem 
Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbe-
zahlt wird (pauschale Verwaltungskommission).  

max. pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung: 

a) «40» 

- Anteile der Anteilsklasse «A» 

max. pauschale Verwaltungskommission  
der Fondsleitung   2,00% p.a. 

- Anteile der Anteilsklasse «R» 

max. pauschale Verwaltungskommission  

 der Fondsleitung   1.5% p.a. 

Ausserdem werden damit die folgenden Dienstleistungen Drit-
ter vergütet: 

- Berechnung Nettoinventarwert durch die UBS Fund Ma-
nagement (Switzerland) AG 

- Führung der gesamten Fondsbuchhaltung durch die UBS 
Fund Management (Switzerland) AG 

- Teildelegation der Compliance betreffend der Kontrolle 
der Einhaltung der Fondslimiten an die UBS Fund Ma-
nagement (Switzerland) AG 

Ausserdem werden aus der pauschalen Verwaltungskommis-
sion der Fondsleitung Retrozessionen und/oder Rabatte ge-
mäss Ziff. 5.3.3 des Prospekts bezahlt. 

  Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungskom-
mission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht er-
sichtlich. 

2. Nicht in der pauschalen Verwaltungskommission bzw. Kommis-
sion enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkos-
ten der Fondsleitung und der Depotbank, welche zusätzlich 
dem Fondsvermögen belastet werden können: 

 

 

a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich 
marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Ab-
gaben;  

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Ände-
rung, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Fonds oder 
allfälliger Teilvermögen; 

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 

d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Revision so-
wie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Än-
derungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung von Fonds 
oder allfälliger Teilvermögen; 

e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammen-
hang mit Gründungen, Änderungen, Liquidation, Fusion o-
der Vereinigung von Fonds oder allfälliger Teilvermögen so-
wie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des An-
lagefonds und seiner Anleger; 

f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des An-
lagefonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die 
Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche 
nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben 
sind; 

g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- 
und Halbjahresberichte des Anlagefonds; 

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Anlagefonds bei ei-
ner ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der 
ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, 
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Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertre-
ters oder der Zahlstelle im Ausland; 

i) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimm-
rechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, ein-
schliesslich der Honorarkosten für externe Beraterinnen 
und Berater; 

 j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen 
des Fonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nut-
zungsrechten des Fonds; 

 k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher 
Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die 
Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapital-
anlagen oder die Depotbank verursacht werden. 

3. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den 
Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung 
der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die 
auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren 
und Kosten zu reduzieren, bezahlen beziehungsweise gewäh-
ren. 

4. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, 
darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und 
Rabatten höchstens 2.5% betragen. Im Jahresbericht ist der 
maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in 
die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retro-
zessionen und Rabatten anzugeben. 

5. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanla-
gen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame 
Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche di-
rekte oder indirekte Beteiligung verbunden ist ("verbundene 
Zielfonds"), so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahme-
kommissionen der verbundenen Zielfonds nicht den Teilvermö-
gen belasten. 

6. Vergütungen dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet 
werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die 
nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden kön-
nen, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum 
Fondsvermögen belastet. 

VI. Rechenschaftsablage und Prüfung 

§ 20 Rechenschaftsablage 

1. Die Rechnungseinheiten der einzelnen Teilvermögen sind: 

 «– 40»: Schweizer Franken (CHF) 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber.  

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjah-
res veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbe-
richt des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen.  

4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des 
Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjah-
resbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vor-
behalten. 

§ 21 Prüfung 

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank 
die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die Stan-
desregeln der Swiss Funds & Asset Management Association 
SFAMA eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur 
publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht. 

VII. Verwendung des Erfolges 

§ 22 . 

1. Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich spätestens inner-
halb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres 
dem Fondsvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt. Die 
Fondsleitung kann auch Zwischenthesaurierungen des Ertra-
ges beschliessen. Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wieder-
anlage erhobene Steuern und Abgaben. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen 
und Rechten können von der Fondsleitung ausgeschüttet oder 

zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

VIII. Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teil-
vermögen 

§ 23 . 

1. Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 
ist das im Prospekt genannte Printmedium oder elektronische 
Medium. Der Wechsel des Publikationsorgans ist im Publikati-
onsorgan anzuzeigen. 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassun-
gen wesentlicher Änderungen des Fondsvertrages unter Hin-
weis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kos-
tenlos bezogen werden können, der Wechsel der Fondsleitung 
und/oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Verei-
nigung von Anteilsklassen sowie die Auflösung einzelner Teil-
vermögen veröffentlicht. Änderungen, die von Gesetzes wegen 
erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berühren 
oder die ausschliesslich formeller Natur sind, können mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht aus-
genommen werden. 

3. Die Fondsleitung publiziert für jedes Teilvermögen die Aus-
gabe- und Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit 
dem Hinweis «exklusive Kommissionen» aller Anteilsklassen 
bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen im im Prospekt 
genannten Print- oder elektronischen Medium. Die Preise wer-
den mindestens zweimal im Monat publiziert. Die Wochen und 
Wochentage, an denen die Publikationen stattfindet, werden im 
Prospekt festgelegt. 

4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen 
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die jewei-
ligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondslei-
tung, der Depotbank und bei allen Vertriebsträgern kostenlos 
bezogen werden. 

IX. Umstrukturierung und Auflösung 

§ 24 Vereinigung 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank einzelne 
Teilvermögen mit anderen Teilvermögen oder mit anderen An-
lagefonds vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereini-
gung die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der 
zu übertragenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds auf das 
übernehmende Teilvermögen bzw. den übernehmenden Anla-
gefonds überträgt. Die Anleger des übertragenden Teilvermö-
gens bzw. Anlagefonds erhalten Anteile am übernehmenden 
Teilvermögen bzw. Anlagefonds in entsprechender Höhe. Auf 
den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilver-
mögen bzw. der übertragende Anlagefonds ohne Liquidation 
aufgelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden Teilver-
mögens bzw. Anlagefonds gilt auch für das übertragende Teil-
vermögen bzw. den übertragenden Anlagefonds. 

2. Teilvermögen bzw. Anlagefonds können nur vereinigt werden, 
sofern 

 a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 

 b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 

 c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender 
Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen: 

  – die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikovertei-
lung sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken, 

  – die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalge-
winne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten, 

  – die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütun-
gen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen so-
wie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von An-
lagen (Courtagen, Gebühren, Abgaben), die dem 
Fondsvermögen bzw. dem Vermögen des Teilvermö-
gens oder den Anlegern belastet werden dürfen, 

  – die Rücknahmebedingungen, 

  – die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen 
der Auflösung; 

 d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Teilvermö-
gen bzw. Anlagefonds bewertet, das Umtauschverhältnis 
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berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
übernommen werden. 

 e) weder den Teilvermögen bzw. Anlagefonds noch den Anle-
gern daraus Kosten erwachsen. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 2 
Bst. b. 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in An-
spruch nimmt, kann die Aufsichtsbehörde einen befristeten Auf-
schub der Rückzahlung der Anteile der beteiligten Teilvermö-
gen bzw. Anlagefonds bewilligen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplan-
ten Veröffentlichung die beabsichtigten Änderungen des Fonds-
vertrages sowie die beabsichtigte Vereinigung zusammen mit 
dem Vereinigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung 
vor. Der Vereinigungsplan enthält Angaben zu den Gründen der 
Vereinigung, zur Anlagepolitik der beteiligten Teilvermögen 
bzw. Anlagefonds und den allfälligen Unterschieden zwischen 
dem übernehmenden und dem übertragenden Teilvermögen 
bzw. Anlagefonds, zur Berechnung des Umtauschverhältnis-
ses, zu allfälligen Unterschieden in den Vergütungen, zu allfäl-
ligen Steuerfolgen für die Teilvermögen bzw. Anlagefonds so-
wie die Stellungnahme der zuständigen kollektivanlagerechtli-
chen Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des 
Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Verei-
nigung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungs-
plan mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten 
Stichtag im Publikationsorgan der beteiligten Teilvermögen 
bzw. Anlagefonds. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass 
diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Pub-
likation Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen 
des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer An-
teile in bar verlangen können. 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsge-
mässe Durchführung der Vereinigung und äussert sich dazu in 
einem Bericht zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbe-
hörde. 

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss 
der Vereinigung und publiziert den Vollzug der Vereinigung, die 
Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen 
Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im 
Publikationsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlage-
fonds. 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahres-
bericht des übernehmenden Teilvermögens bzw. Anlagefonds 
und im allfällig vorher zu erstellenden Halbjahresbericht. Für 
das übertragende Teilvermögen bzw. den übertragenden Anla-
gefonds ist ein geprüfter Abschlussbericht zu erstellen, falls die 
Vereinigung nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt. 

§ 25 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung 

1. Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung ein-
zelner Teilvermögen durch Kündigung des Fondsvertrages frist-
los herbeiführen. 

3. Die einzelnen Teilvermögen können durch Verfügung der Auf-
sichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn ein Teil-
vermögen spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist 
(Lancierung) oder einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde 
auf Antrag der Depotbank und der Fondsleitung erstreckten 
Frist nicht über ein Nettovermögen von mindestens 5 Millionen 
Schweizer Franken (oder Gegenwert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung un-
verzüglich bekannt und veröffentlicht sie im Publikationsorgan. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fonds-
leitung die betroffenen Teilvermögen unverzüglich liquidieren. 
Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung eines Teilvermögens 
verfügt, so muss dieses unverzüglich liquidiert werden. Die Aus-
zahlung des Liquidationserlöses an die Anleger ist der Depot-
bank übertragen. Sollte die Liquidation längere Zeit beanspru-
chen, kann der Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt werden. Vor 
der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewilligung der 
Aufsichtsbehörde einholen. 

X. Änderung des Fondsvertrages 

§ 26 . 

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht 
die Absicht, Anteilsklassen zu vereinigen oder die Fondsleitung o-
der die Depotbank zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, 
bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation Ein-
wendungen zu erheben. In der Publikation informiert die Fondslei-
tung die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen 
sich die Prüfung und die Feststellung der Gesetzeskonformität 
durch die FINMA erstrecken. Bei einer Änderung des Fondsvertra-
ges (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) können die Anleger über-
dies unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer 
Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle gemäss § 23 
Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publi-
kationspflicht ausgenommen sind. 

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

§ 27 . 

1. Der Umbrella-Fonds und die einzelnen Teilvermögen unterste-
hen schweizerischem Recht, insbesondere dem Bundesgesetz 
über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, der Ver-
ordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 
2006 sowie der Verordnung der FINMA über die kollektiven Ka-
pitalanlagen vom 27. August 2014. 

 Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 

2. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche Fas-
sung massgebend. 

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 1. März 2018 in Kraft. 

4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 7. 
April 2017. 

5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA aus-
schliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a–g 
KKV und stellt deren Gesetzeskonformität fest.  

 

 

Sitz der Fondsleitung: Soodmattenstrasse 10 

 8134 Adliswil 

 

Sitz der Depotbank: Bleicherweg 8  

8001 Zürich 

Zweigniederlassung Lugano:  

Via Magatti 2, 6900 Lugano 

 
 

 

 

 
 


